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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Actimonda KK

atlas BKK ahlmann

Barmer GEK

Bergische Krankenkasse

Bertelsmann BKK

BIG direkt gesund

BKK24

BKK advita

BKK Aesculap

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

Ja

Ja

Ja

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

Übernommen werden im Kalenderjahr zwei PZR bis 
zu je 40 Euro.

Bei der erfolgreichen Teilnahme an einem Bonus- 
modell werden bis zu 50 Euro im Kalenderjahr für  
eine PZR übernommen.

Einmal jährlich wird Versicherten ein Zuschuss von 
maximal 50 Euro für die PZR gezahlt, begrenzt auf 
die tatsächlich entstehenden Kosten. Der Vertrags-
zahnarzt ist frei wählbar. Voraussetzung für den  
Zuschuss ist die erfolgreiche Teilnahme am Bonus-
programm „aktiv pluspunkten“.

Pro Jahr bekommen Versicherte bis zu 300 Euro  
Flexibonus, jeweils in voller Höhe für Mitglieder und 
Familienversicherte. Die Versicherten sind flexibel, 
was den Einsatz des Bonus für ausgewählte  
Leistungen betrifft. Im Rahmen des Flexibonus und 
gegen Vorlage der Originalrechnung übernimmt  
die Bergische die Kosten für eine PZR pro Jahr mit 
maximal 70 Euro.

Erstattet werden für die PZR bis zu insgesamt 100 
Euro pro Jahr aus einem Gesundheitskonto, das  
jedem Versicherten zusteht.

a) Einmal im Jahr werden die Kosten für eine PZR mit 
einem Betrag von 50 Euro übernommen. 

b) Wird ein Vertragszahnarzt der BIG aufgesucht, 
rechnet dieser die PZR komplett mit der BIG ab.

Übernommen werden die Kosten einer PZR einmal 
pro Jahr bis maximal 45 Euro.

a) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet  
haben, können anstelle des Bonus für gesundheits-
bewusstes Verhalten einen Zuschuss für in Anspruch 
genommene PZR wählen. Den Versicherten werden 
einmal jährlich die Kosten für eine PZR in Höhe von 
90 % der nachgewiesenen Kosten, maximal 40 Euro 
erstattet.

b) Bei Teilnahme am Bonusprogramm kann ein  
Zuschuss zur PZR zweimal im Jahr erfolgen.  
Maximaler Erstattungsbetrag insgesamt 190 Euro.

Im Rahmen des Bonusprogramms bekommen  
die Versicherten bei Vorlage einer Rechnung  
eine Erstattung in Höhe von 25 Euro.

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

a) Der Zuschuss in Höhe von  
maximal 50 Euro ist unabhängig 
von Verträgen oder Wahltarifen.

b) Die Inanspruchnahme von  
Vertragszahnärzten wird von  
einem Wahltarif (BIGselect Dental) 
abhängig gemacht. 

Nein. Jedoch erhalten Teilnehmer 
an einem Selektivvertrag zweimal 
pro Jahr die PZR kostenlos.

Nein

Nein

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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2 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR) 

Krankenkasse

Actimonda KK

atlas BKK ahlmann

Barmer GEK

Bergische Krankenkasse

Bertelsmann BKK

BIG direkt gesund

BKK24

BKK advita

BKK Aesculap

Basiert die  
Bezuschussung oder  
Kostenübernahme auf 

vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein 

a) Der Zuschuss in Höhe von maximal 50 Euro 
gilt für alle Honorierungsgestaltungen.

b) Die Vertragszahnärzte erhalten einen Festpreis. 

Die an dem Selektivvertrag teilnehmenden  
Zahnärzte können einen Festpreis abrechnen.

Nein

Nein

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

Nein

Ja

Ja

Nein (Flexibonus: Leistung nach  
§ 11 Abs. 6 SGB V, kein Bonus -
programm gem. § 65 SGB V)

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

KZBV_GESCHÄFTSBERICHT_20112012
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3 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

BKK B. Braun  
Melsungen AG

BKK Braun-Gilette

BKK der MTU  
Friedrichshafen GmbH

BKK Diakonie

BKK DürkoppAdler

BKK Freudenberg

BKK Gildemeister  
Seidensticker

BKK Henschel Plus 

BKK Herford Minden 
Ravensberg

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

Ja

Ja

Ja

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

Keine Angabe

Volle Erstattung der PZR, mit maximal 65 Euro 
 je Versichertem und Kalenderjahr.

Möglichkeit der Erstattung über das Gesundheits-
konto von bis zu 80 Euro je Jahr und Versicherten  
unter Vorlage der Originalrechnung. Außerdem 
 Berücksichtigung beim Basisbonus durch  
Abstempelung im Bonusheft in der ZA-Praxis.

a) Der Versicherte lässt die PZR bei einem Zahnarzt 
seiner Wahl durchführen und bekommt dann per 
Kostenerstattung maximal 50 Euro Zuschuss pro 
Jahr. Dafür müssen die Originalrechnungen  
eingereicht werden, die der Versicherte im Vorfeld 
selbst bezahlt hat. 

b) Direkte Abrechnung über elektronische Gesund-
heitskarte bei Dent-Net-Zahnärzten in voller Höhe 
der entstandenen Kosten. Insgesamt wird eine PZR 
pro Jahr für alle Versicherten ab dem 18. Lebensjahr 
angeboten.

Der Zuschuss zur PZR beträgt maximal 50 Euro pro 
Kalenderjahr (im Rahmen des MaxiPlus-Gesundheits-
kontos).

a) Versicherte ab 18 Jahren erhalten einmal  
im Kalenderhalbjahr die PZR in Partnerpraxen  
des Netzwerks dent-net kostenfrei.

b) Bei allen übrigen Zahnärzten wird die PZR mit  
40 Euro pro Jahr bezuschusst (ab dem Alter von  
18 Jahren).

Übernommen werden einmal je Kalenderjahr bis zu 
80 % des 2,3-fachen GOZ-Satzes, maximal 85 Euro. 
Parodontitis-Patienten erhalten drei Jahre nach  
erfolgter Behandlung jeweils kalenderhalbjährlich 
den Zuschuss.

Die Versicherten erhalten einmal im Kalenderjahr  
einen Zuschuss zur PZR in Höhe von 80 % der  
Rechnung, maximal 30 Euro.

a) Bei Zahnärzten, die am Wahltarif „Zahnbehand-
lung Exclusiv“ teilnehmen, werden einmal im Jahr 80 
% der Kosten, maximal 85 Euro erstattet. Nach 
durchgeführter PAR Behandlung wird in den  
nächsten 36 Monaten die PZR bis zu sechsmal  
bezuschusst. 
b) Bei nicht teilnehmenden Zahnärzten werden  
einmal im Jahr bis zu 50 Euro der eingereichten  
Privatrechnung erstattet.

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

Keine Angabe

Nein

Nein

Nein

Nein

a) Selektivvertrag nach 73c SGB V 
mit Indento GmbH (dent-net)

b) Nein

Ja. Die PZR wird im Rahmen eines 
besonderen Versorgungsvertrags, 
der mit der ZAG-WL geschlossen 
wurde bezuschusst. Alle dort  
registrierten Zahnarztpraxen  
können Zuschüsse zur PZR direkt 
mit der BKK GS abrechnen.

Nein

Nein

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

BKK B. Braun  
Melsungen AG

BKK Braun-Gilette

BKK der MTU  
Friedrichshafen GmbH

BKK Diakonie

BKK DürkoppAdler

BKK Freudenberg

BKK Gildemeister  
Seidensticker

BKK Henschel Plus 

BKK Herford Minden 
Ravensberg

Basiert die  
Bezuschussung oder  
Kostenübernahme auf 

vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

a) Ja, Selektivvertrag-Festpreise gemäß Vertrag  
zwischen Zahnarzt und Indento GmbH (dent-net)

b) Nein

Nein

Nein

Nur im Wahltarif Zähne: Es wird der 2,3-fache 
Satz als Regelsatz und die Anzahl der behandelten 
Zähne bei der Ermittlung des Zuschusses  
zugrundegelegt. 

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Alternativ zum Vertrag können 
Versicherte ihre PZR-Rechnungen 
über ein Gesundheitskonto  
erstatten lassen.

Nein

Nein

KZBV_UMFRAGEERGEBNISSE_PZR_2016
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5 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

BKK Herkules 

BKK Melitta Plus

BKK MEM

BKK Pfaff

BKK Pfalz

BKK RWE

BKK Scheufelen

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

Ja

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

a) Generell erfolgt eine Erstattung von 80 %,  
maximal 20 Euro für eine PZR im Kalenderjahr für  
alle Versicherten ab 18 Jahren beim Wunschzahnarzt. 

b) Zusätzlich kann über den Versorgungsstruktur -
vertrag mit der INDENTO Management GmbH  
einmal im Jahr eine kostenlose PZR bei Vertragszahn-
ärzten in Anspruch genommen werden.

a) Im Rahmen der Satzung werden ab dem 18.  
Lebensjahr einmal pro Kalenderjahr die Kosten für 
die PZR in Höhe von 80 % des Rechnungsbetrags, 
höchstens bis zu 85 Euro übernommen. 

b) Ab dem 18. Lebensjahr ist eine Bezuschussung  
zur PZR im Rahmen eines Wahltarifs möglich. Dieser 
Zuschuss beträgt 80 % des 2,3-fachen GOZ-Satzes, 
maximal 85 Euro einmal jährlich. Darüber hinaus 
wird für am Wahltarif teilnehmende Versicherte mit 
einer Parodontits-Erkrankung drei Jahre nach einer 
durchgeführten Parodontosebehandlung der o. g. 
Zuschuss je Kalenderhalbjahr gewährt.

Erstattung der PZR bis zu 50 Euro, einmal im  
Kalenderjahr

Erstattung der PZR bis zu 50 Euro, einmal im  
Kalenderjahr

Übernommen werden die Kosten einer PZR bei 
Zahnärzten, die einem integrierten Versorgungs- 
vertrag beigetreten sind, einmal pro Halbjahr. Es 
wird direkt über die eGK abgerechnet. Der Betrag  
ist im Vertrag festgeschrieben. Die Versicherten  
bekommen keine Privatrechnung.

a) Versicherte die das 18. Lebensjahr vollendet  
haben, können die PZR einmal im Kalenderhalbjahr 
kostenlos in den beteiligten „Dent-Net“-Zahnarzt-
praxen durchführen lassen. Die Kosten werden direkt 
mit der BKK abgerechnet. 

b) Zweimal im Jahr werden die Kosten für eine PZR, 
die in einer kassenzahnärztlichen Praxis durchgeführt 
wird, bis zu einer Höhe von je 50 Euro übernommen. 
Die Übernahme der Kosten erfolgt im Rahmen  
der Kostenerstattung unter Vorlage der Original -
rechnung.

Erstattet werden 100 % einer PZR bei einem  
Rechnungsbetrag bis einschließlich 50 Euro, 50 % 
des darüber hinausgehenden Teils des Rechnungs-
betrags, insgesamt höchstens 75 Euro einmal  
jährlich. Der Versicherte muss das 18. Lebensjahr  
vollendet haben, die PZR wird von einem Vertrags-
zahnarzt durchgeführt.

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

a) Nein

b) Teilnehmende Vertragszahn -
ärzte von INDENTO

a) Nein

b) Um den Zuschuss im Rahmen 
des Wahltarifes „Zahnbehandlung 
exclusiv“ in Anspruch nehmen zu 
können, muss sich der Versicherte 
mit einer Teilnahmeerklärung bei 
seinem teilnehmenden Zahnarzt 
einschreiben.

Nein

Nein

Nein

a) Selektivvertrag

b) Nein

Nein

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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6 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

BKK Herkules 

BKK Melitta Plus

BKK MEM

BKK Pfaff

BKK Pfalz

BKK RWE

BKK Scheufelen

Basiert die  
Bezuschussung oder  
Kostenübernahme auf 

vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

a) Nein 

b) Der Abrechnungspreis mit der INDENTO Ma-
nagement GmbH ist vertraglich vereinbart.

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

KZBV_UMFRAGEERGEBNISSE_PZR_2016
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7

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

BKK Schwarzwald- 
Baar-Heuberg

BKK Technoform

BKK Verkehrsbau Union 
(VBU)

BKK Vital

BKK Werra-Meissner

BKK Wirtschaft &  
Finanzen

BKK ZF & Partner

BMW BKK

Brandenburgische BKK

Continentale  
Betriebskrankenkasse

Debeka BKK

Deutsche BKK

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

Erstattet werden 85 % der Kosten bis maximal 50 
Euro pro Kalenderjahr für eine PZR pro Kalenderjahr.

Erstattet werden für die erste PZR ab dem 18.  
Lebensjahr (beim Zahnarzt des Vertrauens) 40 Euro 
im Kalenderjahr. 
Die zweite PZR bekommen Versicherte ab dem  
18. Lebensjahr bei Zahnärzten des Kooperations-
partners Dent-net einmal im Kalenderjahr kostenlos 
über die Versichertenkarte.

a) Pro Kalenderjahr wird ein Zuschuss von zweimal 
30 Euro zur PZR geleistet (es kann jeder Zahnarzt mit 
Kassenzulassung genutzt werden). 

b) Die Kosten einer PZR werden einmal im Kalender-
jahr in voller Höhe übernommen (es können nur 
dent-net/Indento-Zahnärzte genutzt werden).

Bezuschusst werden 60 Euro für die PZR, einmal im 
Kalenderjahr.

25 Euro

Bezuschusst werden 50 Euro für eine PZR im  
Kalenderjahr. Versicherte müssen hierfür die Original-
rechnung einreichen. Der Zahnarzt kann von den 
Versicherten frei ausgewählt werden.

Im Rahmen des Bonusprogramms „Gesundheits -
bewusstes Verhalten“ wird die PZR mit 10 Euro  
jährlich vergütet.

Bezuschusst werden 40 Euro pro Jahr für die PZR für 
Versicherte ab 18 Jahren.

Pro Jahr werden zweimal 20 Euro für die PZR  
bezuschusst

Die PZR wird im Bonusprogramm als 
eine mögliche Gesundheitsmaßnahme bepunktet. 
Je nach Menge der erfüllten Maßnahmen erhalten 
die Versicherten bis zu 120 Euro jährlich, so dass  
sie damit die PZR ganz oder teilweise finanzieren 
können.

Versicherte ab dem 18. Lebensjahr erhalten einen 
Zuschuss von maximal 40 Euro pro Kalenderjahr für 
die PZR. Für die Behandlung können alle Zahnärzte 
mit Kassenzulassung frei gewählt werden.

Es erfolgt kein direkter Zuschuss zu einer PZR, aller-
dings ist über Zahnärzte, die einen Vertrag mit  
einem der Kooperationspartner der Deutschen BKK 
haben eine vergünstigte PZR möglich
(Dentaltrade: Festpreis ab 51 Euro, Dr. Z.: Festpreis 
ab 40 Euro, 2te.Zahnarztmeinung).

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

Nein

Der Zuschuss bis 40 Euro hängt 
nicht von Wahltarifen oder  
Selektiverträgen ab. 
Die volle Kostenübernahme- 
erklärung gibt es aber nur bei  
Einschreibung in den Vertrag.

a) Nein

b) Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Keine Angabe

Nein

-

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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8 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

BKK Schwarzwald- 
Baar-Heuberg

BKK Technoform

BKK Verkehrsbau Union 
(VBU)

BKK Vital

BKK Werra-Meissner

BKK Wirtschaft &  
Finanzen

BKK ZF & Partner

BMW BKK

Brandenburgische BKK

Continentale  
Betriebskrankenkasse

Debeka BKK

Deutsche BKK

Basiert die  
Bezuschussung oder  
Kostenübernahme auf 

vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

-

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

Nein

Bei der Übernahme der zweiten PZR über  
Versichertenkarte greift der Festpreis bei  
Dent-Net.

a) Nein

b) Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

-

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

Nein

Die zahnärztliche Vorsorge- 
untersuchung wird in den beiden 
Bonusprogrammen „Topfit“  
und „Youngfit“ als Maßnahme  
anerkannt.

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

-

KZBV_UMFRAGEERGEBNISSE_PZR_2016
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9 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Energie-BKK

Hanseatische  
Krankenkasse

Heimat KK

hkk

IKK Brandenburg und 
Berlin

IKK gesund plus

IKK Nord

IKK Südwest

Kaufmännische  
Krankenkasse – KKH

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

Ja

Ja

Ja

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

Bezuschusst wird die PZR zweimal im Kalenderjahr 
mit 25 Euro je Zahnbehandlung. Der Zahnarzt ist  
dabei frei wählbar.

a) Eine volle Kostenübernahme der PZR erfolgt  
jährlich im Rahmen des Vertrags mit dem Zahnärzte-
netzwerk „dent-net“.

b) Im Rahmen des Bonusprogramms ist für  
Versicherte ab 16 Jahren alle zwei Jahre bei Nachweis 
entsprechender Vorsorgeuntersuchungen eine volle 
Erstattung der PZR im Rahmen des Bonusprogramms 
möglich.

a) Versicherte ab 18 Jahren erhalten einen Zuschuss 
von 40 Euro zur PZR einmal im Kalenderjahr 

b) Alternativ erfolgt eine volle Kostenübernahme bei 
Kooperationszahnärzten für eine PZR im Jahr.

a) Versicherte können sich die PZR im Bonus -
programm abhängig von der erreichten Stufe  
komplett erstatten lassen. Wer drei bonifizierbare 
Maßnahmen nachweist, kann sich bis zu 50 Euro  
erstatten lassen. Bei fünf Maßnahmen sind es  
100 Euro und bei sieben Maßnahmen 250 Euro.

b) Daneben können Versicherte mit der Zahnersatz-
BonusCard des Kooperationspartners dentaltrade bei 
kooperierenden Zahnärzten eine PZR zum Festpreis 
erhalten.

a) Versicherte erhalten pro Jahr eine kostenlose PZR 
über teilnehmende Zahnärzte vom Vertragspartner 
Dent-Net. 

b) Bei einem Wunschzahnarzt des Versicherten wird 
die PZR mit 40 Euro pro Jahr bezuschusst. 

Die Versicherten erhalten über das Bonusprogramm 
für den Nachweis einer PZR 30 Euro.

Einen Zuschuss von 50 Euro wird als Option im  
Rahmen des Bonusprogramms gezahlt. 

Versicherten werden die Kosten einer PZR im Rahmen 
des Gesundheitskontos einmal im Kalenderjahr,  
bis zu 100 % des Rechnungsbetrags, mit höchstens 
50 Euro und maximal bis zur Höhe des jeweils aktuell 
zur Verfügung stehenden Guthabens erstattet.

a) Im Rahmen einer Satzungsleistung wird jeweils zu 
Behandlungsbeginn und Behandlungsende einer  
kieferorthopädischen Behandlung mit festsitzenden 
Behandlungsapparaturen eine durchgeführte PZR 
mit jeweils 50 Euro bezuschusst. 

b) Darüber hinaus wird die PZR einmal im Jahr mit 
35 Euro als Bonus im Rahmen des Bonusprogramms 
bezuschusst.

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

Nein

a) Ja, Direktvertrag nach 73c  
SGB V mit dem Zahnärztenetz-
werk „dent-net“

b) Nein

a) Nein

b) Bei der vollen Kostenüber- 
nahme ist eine Einschreibung in 
einen Selektivvertrag notwendig.

a) Nein. Nur die Teilnahme am 
Bonusprogramm ist erforderlich. 

b) Für die PZR zum Festpreis ist  
eine Zahnersatz-BonusCard von 
dentaltrade erforderlich und  
es ist zu beachten, dass der  
Festpreis nur bei teilnehmenden 
Zahnärzten gilt.

Nein

Keine Angabe

Nein

Nein

Nein

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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1010 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Energie-BKK

Hanseatische  
Krankenkasse

Heimat KK

hkk

IKK Brandenburg und 
Berlin

IKK gesund plus

IKK Nord

IKK Südwest

Kaufmännische  
Krankenkasse – KKH

Basiert die  
Bezuschussung oder  

Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Keine Angabe

Nein

Nein

Nein

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

Nein

Nein

a) Nein

b) Für die volle Kostenübernahme bei  
Kooperationszahnärzten ist ein vertraglicher  
Festpreis vereinbart.

Nein

a) Vertragszahnärzte vom IKK-BB-Partner dent-net 
rechnen die kostenlose PZR zu einem Festpreis 
mit der IKK BB ab.

b) Nein

Keine Angabe

Nein

Nein

Nein

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

Nein

a) Nein

b) Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

a) Nein

b) Ja

10
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11 Praxis 11
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Knappschaft

Krones BKK

Merck BKK

Metzinger BKK 

mhplus BKK

Novitas BKK

pronova BKK

Salus BKK

Schwenninger  
Betriebskrankenkasse

Securvita BKK

Siemag BKK

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

-

Die PZR wird mit maximal 40 Euro einmal jährlich 
bezuschusst.

Über das Bonusmodell erhalten Versicherte 50 %  
Zuschuss zur PZR. Das Bonusmodell kann bis zu  
einem maximalen Betrag von 140 Euro ausgeschöpft 
werden. Voraussetzung ist die Teilnahme an den  
gesetzlich festgelegten Vorsorgeuntersuchungen.

Die PZR wird im Rahmen des Gesundheitskontos  
bezuschusst. Die maximale Erstattung für Leistungen 
des Gesundheitskontos beträgt je Kalenderjahr und 
Versichertem bis zu 120 Euro.

Der Zuschuss für eine PZR beträgt bis zu 40 Euro  
pro Kalenderjahr.

a) 50 Euro pro Jahr werden über das „Flexcheck“- 
Programm übernommen.

b) Pro Kalenderjahr werden bei Teilnahme am Wahl-
tarif „WT FacharztSpezial“ die Kosten für eine PZR bei 
einem der teilnehmenden Vertragszahnärzte über-
nommen. Diese Leistung gilt ab dem 18. Lebensjahr.

Die Kostenübernahme erfolgt im Rahmen des Bonus-
programms ab 3.000 Punkten in Schritten ab 40 
Euro (3.000 Punkte = 40 Euro, 6.000 Punkte = 80 
Euro, 9.000 Punkte = 120 Euro, …).

Die Kosten für eine PZR werden einmal jährlich zum 
Betrag von 62,50 Euro übernommen. Die Kosten 
werden im Rahmen eines Vertrags nach § 140a ff. 
SGB V bei Vertragszahnärzten übernommen.  
Versicherte müssen nicht in Vorleistung gehen, da 
die Abrechnung über die elektronische Gesundheits-
karte läuft.

a) Im Rahmen des Bonusprogramms können Versi-
cherte für die PZR jährlich eine Erstattung von bis zu 
250 Euro erhalten. 

b) Über die Teilnahme an einem Selektivvertrag  
erhält man die PZR zu einem Vorzugspreis von  
49 Euro von einem Zahnarzt des Zahnarztnetzwerks. 
Jede zehnte PZR beim gleichen Zahnarzt ist kostenfrei.

Der Zuschuss zur PZR beträgt zweimal 26 Euro im 
Kalenderjahr, die PZR in der Schwangerschaft wird 
einmalig zu 100 % bis 80 Euro erstattet.

Nach Vorlage der Rechnungsoriginale werden 80 % 
der Kosten einer PZR, maximal je Versichertem und 
Kalenderjahr 50 Euro übernommen. 

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

-

Nein

Keine Angabe

Nein

Nein

a) Nein

b) Teilnahme IGV

Nein

Um Leistungen nach dem Vertrag 
in Anspruch nehmen zu können, 
muss der Versicherte eine Teil -
nahme an dem Vertrag erklären.

a) Nein

b) Ja

Nein

Nein

11 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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12 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Knappschaft

Krones BKK

Merck BKK

Metzinger BKK 

mhplus BKK

Novitas BKK

pronova BKK

Salus BKK

Schwenninger  
Betriebskrankenkasse

Securvita BKK

Siemag BKK

Basiert die  
Bezuschussung oder  
Kostenübernahme auf 

vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

-

Nein

Keine Angabe

Nein

Nein

a) Nein

b) Es gilt eine andere Honorierung basierend auf 
der Vertragsgestaltung.

Nein

Nein

a) Nein

a) Ja, der Betrag innerhalb des Zahnarztnetzwerks 
ist auf 49 Euro festgesetzt.

Nein

Nein

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

a) Gilt ausschließlich im Rahmen 
des Bonusprogramms Flexcheck.

b) Nein

Ja

Nein

a) Ja

b) Nein

Nein

Nein

KZBV_UMFRAGEERGEBNISSE_PZR_2016
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13 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Siemens-Betriebs- 
krankenkasse (SBK)

Südzucker BKK

Techniker Krankenkasse

Thüringer BKK

Vereinigte BKK

Viactiv Krankenkasse

Leistet Ihre Kranken- 
kasse generell einen 
Zuschuss zur PZR  

oder übernimmt diese 
sogar die Kosten  
in voller Höhe?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja  

In welcher Höhe und in welcher Frequenz  
werden Zuschüsse geleistet oder Kosten  

für die PZR übernommen?

a) Als Sachleistung im Rahmen eines Selektivvertrags 
wird die PZR vollständig bei am Vertrag teilnehmen-
den Zahnärzten einmal jährlich übernommen. 

b) Die Bonifizierung der PZR bei allen Zahnärzten 
über das Bonusprogramm erfolgt ebenso einmal 
jährlich mit einer Prämie von 10 Euro.

Die PZR wird mit 40 Euro pro Kalenderjahr erstattet.

Eine volle Kostenübernahme der PZR ist möglich im 
Rahmen der Gesundheitsdividende. Voraussetzung 
ist die Teilnahme am Bonusprogramm und der 
Nachweis von mindestens drei bonifizierbaren Maß-
nahmen. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch 
von 50 Euro bei drei Maßnahmen, 100 Euro bei 
sechs bzw. 250 Euro bei sieben Maßnahmen. Die 
Gesundheitsdividende kann über drei Jahre angespart 
werden. Der Versicherte kann im Rahmen seines 
Budgets aus der Gesundheitsdividende individuell 
entscheiden, wie oft und in welcher Höhe er sich die 
PZR erstatten oder bezuschussen lässt.

Die jährliche PZR wird mit 90 % des Rechnungs- 
betrags, maximal jedoch mit 60 Euro bezuschusst.

a) Bezuschusst wird die PZR mit 50 Euro einmal  
jährlich. 

b) Die PZR über Vertragszahnärzte wird zweimal 
jährlich bezuschusst – die Abrechnung erfolgt  
komplett über die Versichertenkarte.

Zweimal jährlich wird die PZR nach Vorlage einer 
Rechnung in Höhe von 30 Euro pro Behandlung  
bezuschusst.

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der  

Einschreibung des Versicherten 
in einen Selektivvertrag oder  
in einen Wahltarif abhängig  

gemacht?

a) Die vollständige Kostenüber-
nahme der PZR ist in einem Selek-
tivvertrag geregelt und damit von 
der Einschreibung des Versicherten 
in den Vertrag abhängig. 

b) Die Bonifizierung über das  
Bonusprogramm erfolgt unab-
hängig von einer Einschreibung  
in einen Selektivvertrag und  
unabhängig von einem Wahltarif.

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)
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14 Praxis

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Siemens-Betriebs- 
krankenkasse (SBK)

Südzucker BKK

Techniker Krankenkasse

Thüringer BKK

Vereinigte BKK

Viactiv Krankenkasse

Basiert die  
Bezuschussung oder  
Kostenübernahme auf 

vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Greifen etwaige Regelungen oder Verträge in  
die Honorierungsgestaltung des Zahnarztes  
gemäß GOZ ein, etwa durch Festlegung des  

Steigerungssatzes oder durch Festpreise?

a) Im Rahmen des Selektivvertrags ist der Behand-
lungspreis vertraglich festgeschrieben. 

b) Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Werden mögliche Zuschüsse  
ausschließlich im Rahmen eines 

Bonusprogramms geleistet?

a) Nein

b) Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

KZBV_UMFRAGEERGEBNISSE_PZR_2016
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Was hält Ihre Krankenkasse  
von sauberen Zähnen? 
Viele gesetzliche Krankenkassen geben 
ihren Versicherten einen  Zuschuss zur 
Professionellen Zahnreinigung (PZR). 
Ihre auch? 

Sprechen Sie unser Praxisteam an und infor- 
mieren Sie sich über die Vorteile einer PZR.
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